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Allgemeine
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KombiMed Krankentagegeld Tarif KTC

FUR PRIVAT VERSICHERTE ARBEITNEHMER

Sehr geehrter Versicherungsnehmer,

diese AVB sind Grundlage flr unser gemeinsames Vertragsverhaltnis. Der vereinbarte Versicherungsschutz ergibt sich
aus diesen AVB, dem Versicherungsschein, spateren schriftlichen Vereinbarungen und den gesetzlichen Vorschriften.

Es gilt deutsches Recht.

Unser Leistungsversprechen fir Sie kurz im Uberblick. Der genaue Umfang unserer Leistungen einschlieRlich
der Einschrankungen ist auf den nachfolgenden Seiten geregelt.

Wir zahlen Krankentagegeld in vereinbarter Héhe fur die | Alle drei Jahre ist eine Erhéhung des Krankentagegel-
Dauer der Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit oder Un- | des anhand der allgemeinen Einkommensentwicklung
fall. moglich. Wir informieren Sie in regelméRigen Abstén-
den mit einem schriftlichen Anpassungsvorschlag. Den
fristgerecht eingegangenen Antrag nehmen wir ohne
Risikopriifung an. Die Erhéhung erfolgt dann ohne neue
Als Leistungsbeginn kénnen Sie einen dieser Termine | Wartezeiten und gilt auch fur laufende Versicherungsfal-

Sie kdnnen ein Krankentagegeld bis zu 100% des Netto-
einkommens vereinbaren.

vereinbaren: le.
o 43.Tag AuBerdem bieten wir Ihnen Gelegenheit, das Kranken-
tagegeld bei einer Erhéhung des Arbeitsentgelts anzu-
e 64.Tag passen. Den fristgerecht eingegangenen Antrag neh-
e 85.Tag men wir ohne Risikoprifung an. Die Erhéhung erfolgt
e 92.Tag dann ohne neue Wartezeiten. Sie gilt jedoch nicht fiir
laufende Versicherungsfalle.
e 106. Tag ] o )
. 127.Tag Wir zahlen das Krankentagegeld auch bei einer statio-
) naren RehabilitationsmaBnahme. Voraussetzung ist
» 169. Tag eine vorherige schriftliche Zusage.
 183.Tag Fur die Dauer einer teilweisen Arbeitsunféhigkeit zahlen
e 274 Tag wir anteilig Krankentagegeld, langstens fur 182 Tage.
« 365. Tag Erstattet wird die Differenz zwischen der vereinbarten
L . o Krankentagegeldhthe und dem Nettoeinkommen, das
der jeweiligen Arbeitsunfahigkeit. wahrend der Teilarbeitsunfahigkeit erzielt wird.
Die Leistungsdauer im Versicherungsfall ist unbefristet. Fur eine versicherte Person, die Elterngeld bezieht,

zahlen wir einen Einmalbetrag in Hohe des 7fachen des

Fir Zeiten wiederholter Arbeitsunfahigkeit gilt: Hat der vereinbarten Krankentagegeldes.

Arbeitgeber diese bei der Lohnfortzahlung berechtigter-
weise zusammengerechnet, fassen wir diese bei der | Gern geben wir bei Fragen ausfihrliche Auskunft. Tele-
Ermittlung des Leistungsbeginns ebenfalls zusammen. fonisch erreichen Sie uns unter 0800/3746 444 (geblih-
renfreie Rufnummer).
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Teil 1 Unsere Leistungen

1. Was ist versichert?

1.1 Wir bieten Versicherungsschutz gegen Verdienstausfall wegen Arbeitsunfahigkeit, soweit diese auf einer

Krankheit oder einem Unfall beruht.

1.2 Im Versicherungsfall zahlen wir fur die Dauer der Arbeitsunfahigkeit ein Krankentagegeld in vereinbarter Héhe.

Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfillt sind:

. Medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen und
. arztlich festgestellte Arbeitsunfahigkeit wahrend dieser Heilbehandlung.

1.3 Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung. Er endet, wenn aus medizinischen Grinden keine Ar-
beitsunfahigkeit mehr besteht und eine Behandlung nicht mehr erforderlich ist.

1.4 Wird Arbeitsunfahigkeit gleichzeitig durch mehrere Krankheiten oder Unfallfolgen hervorgerufen, so zahlen wir
das Krankentagegeld nur einmal.

15 Arbeitsunfahigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person ihre berufliche Tatigkeit voriibergehend in keiner Wei-

se austiben kann. Dabei kommt es auf den objektiven medizinischen Befund an. Die versicherte Person darf ih-
re berufliche Tatigkeit auch tatsachlich nicht ausiiben. Sie darf auch keiner anderweitigen Erwerbstéatigkeit
nachgehen.
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Was sind unsere Leistungen?

Fir die Dauer der Arbeitsunfahigkeit zahlen wir ab vereinbartem Leistungsbeginn — jedoch nicht vor Ablauf der
Lohnfortzahlung - Krankentagegeld in vertraglicher Héhe. Das Krankentagegeld zahlen wir auch fir Sonn- und
Feiertage.

Als Leistungsbeginn kénnen Sie einen dieser Termine vereinbaren:

e 43.Tag e 127.Tag
e 64.Tag e 169. Tag
e 85.Tag e 183. Tag
e 92 Tag e 274 . Tag
e 106. Tag e 365. Tag

ab dem Beginn der jeweiligen vollstandigen Arbeitsunfahigkeit.

Fir den Beginn dieser Arbeitsunfahigkeit kommt es auf den Tag an, an dem sie arztlich festgestellt wird. Dies
gilt auch, wenn die Arbeitsunfahigkeit riickwirkend festgestellt wird.

Fir Zeiten wiederholter Arbeitsunfahigkeit gilt: Hat der Arbeitgeber diese bei der Lohnfortzahlung berechtigter-
weise zusammengerechnet, fassen wir diese bei der Ermittlung des Leistungsbheginns ebenfalls zusammen.
Dies kann bei einer Arbeitsunféhigkeit aufgrund derselben Krankheit der Fall sein. Durch diese Regelung stellen
wir sicher, dass zwischen der Dauer der Lohnfortzahlung und dem passend vereinbarten Leistungsbeginn keine
Lucke entsteht.

Fir eine versicherte Person, die Elterngeld bezieht, zahlen wir Ihnen einmalig einen Betrag. Dieser betragt
das 7fache des nach diesem Tarif vereinbarten Krankentagegeldes.

MafRgeblich ist die Hohe des vereinbarten Tagegeldes im ersten Monat, fur den Elterngeld gezahlt wird. Wir
zahlen den Betrag unabhéangig von der Anzahl der gleichzeitig geborenen Kinder.

Zahlen wir Krankentagegeld auch bei einer teilweisen Arbeitsunfahigkeit?
Bei einer teilweisen Arbeitsunfahigkeit zahlen wir anteilig das Krankentagegeld, langstens jedoch fur 182 Tage.
Folgende Voraussetzungen missen hierzu gemeinsam erfillt sein:

. Die versicherte Person nimmt nach einer vollstandigen Arbeitsunfahigkeit ihre berufliche Tatigkeit stufen-
weise wieder auf.

. Ein Arzt hat der Arbeitsaufnahme zugestimmt.

Wir zahlen dann das Krankentagegeld in Hohe der Differenz zwischen dem vereinbarten Krankentagegeld und
dem Nettoeinkommen wahrend der teilweisen Arbeitsunfahigkeit.

Zahlen wir Krankentagegeld auch bei Entziehungsmallnahmen wéhrend der Arbeitsunfahigkeit?
Ja, und zwar, wenn die folgenden Vorraussetzungen gemeinsam erfllt sind:
. Die versicherte Person hat keinen anderweitigen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls.

. Wir miissen vor Beginn der MaRnahme eine schriftliche Zusage erteilt haben. Diese kdnnen wir von einer
Begutachtung tber die Erfolgsaussichten durch einen von uns beauftragten Arzt abh&ngig machen.

Die Anzahl der Entziehungsmaf3nahmen ist auf insgesamt drei MalRhahmen begrenzt. Vorangegangene Entzie-
hungsmalRnahmen rechnen wir an.

Wir zahlen kein Krankentagegeld bei Arbeitsunfahigkeit wegen weiterer EntziehungsmafRnahmen einschliel3-
lich Entziehungskuren.

Zahlen wir Krankentagegeld auch bei stationaren RehabilitationsmalRnahmen wahrend der Arbeitsunfa-
higkeit?

Ja, und zwar, wenn wir vor Beginn der Ma3nahme eine schriftliche Zusage erteilt haben.

Wir zahlen kein Krankentagegeld bei Eintritt der Arbeitsunfahigkeit wahrend einer Vorsorge- und Rehabilitati-
onsmafnahme.

Weitere Voraussetzungen fiir unsere Leistungen:

Die versicherte Person muss sich wéahrend der Dauer der Arbeitsunfahigkeit durch einen niedergelassenen Arzt
oder Zahnarzt behandeln lassen. Sie kann dabei unter den niedergelassenen Arzten bzw. Zahnarzten frei wéh-
len. Sie kann auch Einrichtungen aufsuchen, die zur Versorgung gesetzlich Versicherter vorgesehen sind. Dies
sind z.B. zugelassene medizinische Versorgungszentren. Die Behandlung kann auch im Krankenhaus erfolgen.
Die versicherte Person hat dabei die freie Wahl unter allen Krankenhausern, die unter standiger arztlicher Lei-
tung stehen. Diese mussen Uber ausreichende diagnostische und therapeutische Mdglichkeiten verfugen.

Bei medizinisch notwendigem stationaren Aufenthalt in Krankenh&usern, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbe-
handlung durchfiihren oder Rekonvaleszenten aufnehmen, gilt Folgendes: Sie missen vor Beginn von uns eine
schriftliche Zusage erhalten haben. Das Ubergangsgeld des gesetzlichen Rehabilitationstragers kénnen wir
hierbei anrechnen.

Eintritt und Dauer der Arbeitsunfahigkeit miissen Sie durch Bescheinigung des behandelnden Arztes oder
Zahnarztes nachweisen. Etwaige Kosten solcher Nachweise sind von Ihnen zu tragen. Bescheinigungen von
Ehe- bzw. eingetragenen Lebenspartnern, Eltern oder Kindern reichen zum Nachweis der Arbeitsunfahigkeit
nicht aus.
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Sie sind verpflichtet, uns unverzuglich tber eine dauerhafte Verlangerung der Lohnfortzahlung zu informieren.
Die Zahlung von Krankentagegeld setzt voraus, dass in diesem Zeitraum kein Anspruch auf Lohnfortzahlung
des Arbeitgebers besteht. Andernfalls kénnen wir den Leistungsbeginn riickwirkend entsprechend anpassen.
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Zuviel gezahlte Beitrage erstatten wir.

Hohe des Krankentagegeldes:

Das Krankentagegeld darf das berufliche Nettoeinkommen - auf den Kalendertag umgerechnet - nicht Uiberstei-
gen. Sonstige Krankentage- und Krankengelder rechnen wir an. Hierzu zéhlen auch Zahlungen, die an die Stel-
le des Krankengeldes der gesetzlichen Krankenversicherung treten, z.B. Ubergangsgeld und Verletztengeld.

Als maf3gebliches Nettoeinkommen gilt: 80% des durchschnittlichen Bruttoeinkommens der letzten 12 Monate
vor der Antragstellung bzw. vor dem Eintritt der Arbeitsunfahigkeit. Dabei berticksichtigen wir z.B. auch Urlaubs-
und Weihnachtsgeld.

Sie sind verpflichtet, uns unverziglich zu informieren, wenn sich das Nettoeinkommen dauerhaft verringert. Wir
kénnen das Krankentagegeld entsprechend herabsetzen, wenn dieses das Nettoeinkommen Ubersteigt. Dies
gilt auch, wenn der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Die Herabsetzung wird zu Beginn des zweiten Ka-
lendermonats, nachdem wir von der Verringerung erfahren haben, wirksam. Bis dahin bleibt das Krankentage-
geld in der bisherigen H6he bestehen, auch flr eine bereits eingetretene Arbeitsunfahigkeit.

Was ist nicht versichert und in welchen Fallen kann unsere Leistungspflicht eingeschrénkt sein?

Unsere Leistungspflicht wird bestimmt durch Art und Umfang unserer Versicherungsleistungen in den Leis-
tungsbeschreibungen (vgl. Teil 1 Nr. 1 und 2).

Wir leisten jedoch generell nicht fir Arbeitsunfahigkeit

. wegen Krankheiten und Unfallen, die jeweils durch Kriegsereignisse verursacht wurden oder als Wehr-
dienstbeschadigung anerkannt sind. AuBerdem leisten wir nicht fiir die Folgen solcher Krankheiten und
Unfalle.

Diese Einschrankungen gelten nicht, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
- Die versicherte Person wird im Ausland vom Eintritt eines Kriegsereignisses uberrascht,
- sie nimmt an diesem Ereignis nicht aktiv teil und
- sie hat unverschuldet keine Mdglichkeit, das betroffene Gebiet zu verlassen.

. wegen solcher Krankheiten und Unfalle, die von der versicherten Person vorsatzlich herbeigefiihrt worden
sind, einschlieBlich deren Folgen.

. wahrend der Zeiten des gesetzlichen Mutterschutzes.

Unsere Leistungspflicht kann zusétzlich in folgenden Fallen eingeschrankt bzw. ausgeschlossen sein:
. vor Beginn und nach Ende des Versicherungsschutzes (vgl. Teil 1 Nr. 4, Seite 4),

. bei Wartezeiten (vgl. Teil 1 Nr. 5, Seite 4),

. bei Aufenthalten auRerhalb des gewdhnlichen Aufenthaltes in Deutschland (vgl. Teil 1 Nr. 6, Seite 5),

. bei Aufenthalten im Ausland (vgl. Teil 1 Nr. 7, Seite 5),

. bei Verletzung von Obliegenheiten (vgl. Teil 2 Nr. 3, Seite 7),

. bei einem Beitragsriickstand (vgl. Teil 2 Nr. 5, Seite 7).

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt (Versicherungsbe-
ginn). Er beginnt jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang des Versicherungsscheines
oder einer schriftichen Annahmeerklarung) und vor Ablauf von Wartezeiten.

Fir Versicherungsfalle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, leisten wir nicht. Eine Be-
sonderheit gilt fir Versicherungsfalle, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages, aber vor Versicherungs-
beginn eingetreten sind. Hier leisten wir lediglich nicht fir die Zeit vor Beginn des Versicherungsschutzes. Bei
Vertragsanderungen gelten die Satze 1 bis 3 fur den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung des Versicherungsvertrages (vgl. Teil 2 Nr. 9 bis 11, Seite 8 f.).

Dies gilt auch, wenn die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist (schwebende Versicherungsfélle). In diesen
Fallen gilt aber folgende Besonderheit: Kiindigen wir das Versicherungsverhaltnis, endet der Versicherungs-
schutz fur schwebende Versicherungsfalle erst am dreiRigsten Tage nach der Beendigung.

Gibt es Wartezeiten? Wenn ja, wann beginnen sie und wie lange dauern sie?

Die Wartezeiten fangen mit dem Versicherungsbeginn an (vgl. Teil 1 Nr. 4.1, Seite 4).

Die allgemeine Wartezeit betragt drei Monate. Sie entfallt bei einem Unfall.
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Fur Psychotherapie, Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopédie betragt die Wartezeit acht Monate.

Samtliche Wartezeiten kénnen wir aufgrund einer &rztlichen bzw. zahnérztlichen Untersuchung erlassen, wenn
Sie dies auf einem besonderen Vordruck der DKV beantragen.

Zeiten einer Vorversicherung rechnen wir auf die Wartezeiten an. Dazu miissen folgende Voraussetzungen
gemeinsam erflillt sein:

. Sie mussen Tarif KTC spéatestens zwei Monate nach Beendigung der Vorversicherung beantragt haben.

. Dieser Tarif muss zusammen mit einer Krankheitskostenversicherung bei uns im unmittelbaren Anschluss
zur Vorversicherung begonnen haben.

. Die ununterbrochene Vorversicherungszeit miissen Sie uns nachweisen.

Diese Regelung gilt entsprechend bei Ausscheiden aus einem 6ffentlichen Dienstverhaltnis, wenn ein Anspruch
auf Heilfirsorge bzw. Beihilfe bestanden hat. In diesen Féllen rechnen wir die bisherige Dienstzeit auf die War-
tezeiten an.

Bei Vertragsanderungen gelten die Wartezeitregelungen fiir den hinzukommenden Teil des Versicherungs-
schutzes.

Gilt der Versicherungsschutz in Deutschland auch au3erhalb des gewdhnlichen Aufenthaltes?

Halt sich die versicherte Person wéahrend der Arbeitsunfahigkeit in Deutschland nicht an Ihrem gewdéhnlichen
Aufenthalt auf, gilt Folgendes: Wir zahlen das Krankentagegeld nur bei medizinisch notwendiger stationarer
Heilbehandlung. Unter bestimmten Voraussetzungen zahlen wir Krankentagegeld auch bei Entziehungsmaf-
nahmen und stationdren Rehabilitationsmalinahmen wéhrend der Arbeitsunfahigkeit (vgl. Teil 1 Nr. 2.5 und 2.6,
Seite 3).

Wird die versicherte Person in Deutschland aufRerhalb ihres gewdhnlichen Aufenthaltes arbeitsunfahig, gilt
Folgendes: Wir zahlen das Krankentagegeld, solange aus medizinischen Griinden eine Ruckkehr nicht méglich
ist.

Gilt der Versicherungsschutz auch bei Aufenthalten im Ausland?

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Deutschland.

Bei voriibergehenden Aufenthalten im européischen Ausland zahlen wir das Krankentagegeld fur akut eingetre-
tene Krankheiten oder Unfalle. Wir zahlen das Krankentagegeld aber nur fir die Dauer einer medizinisch not-
wenigen stationdren Heilbehandlung in einem 6ffentlichen Krankenhaus.

Dies gilt auch bei einer Verlegung des gewdhnlichen Aufenthaltes in einen anderen Staat der Européischen
Union bzw. des Europaischen Wirtschaftsraums.

Fur voribergehende Aufenthalte im auBereuropédischen Ausland besteht kein Versicherungsschutz. Wir kénnen
aber mit Ihnen besondere Vereinbarungen treffen. Bei Verlegung des gewdhnlichen Aufenthaltes in einen Staat
aufRerhalb der Europaischen Union bzw. des Europaischen Wirtschaftsraums endet die Versicherung.

Bei einer Verlegung des gewohnlichen Aufenthaltes ins Ausland kénnen Sie auch verlangen, dass wir die be-
treffende Versicherung im Rahmen einer Anwartschaftsversicherung fortsetzen. Eine solche Versicherung erhélt
die erworbenen Rechte, bietet aber keinen Versicherungsschutz. Sie hat daher geringere Beitrage.

Wann erhalten Sie unsere Leistungen?

Sie erhalten die Versicherungsleistungen, sobald wir festgestellt haben, ob und in welcher Héhe wir leistungs-
pflichtig sind. Sollten wir dafur langer als einen Monat brauchen, erhalten Sie auf Wunsch vorab einen Ab-
schlag. MaRRgebend dafir ist die Hoéhe des Betrags, den wir nach den bisherigen Feststellungen voraussichtlich
mindestens zahlen missen. Die Monatsfrist ist unterbrochen, solange wir unsere Feststellungen infolge lhres
Verschuldens nicht beenden kénnen.

Sie dirfen lhre Anspriiche auf Leistung weder abtreten noch verpfanden.

Kénnen Sie bzw. die versicherte Person Auskunft Giber Gutachten oder Stellungnahmen verlangen?

Zur Priifung unserer Leistungspflicht kénnen wir Gutachten oder Stellungnahmen einholen. Uber deren Inhalt
missen wir Thnen bzw. der versicherten Person auf Verlangen Auskunft geben. Sie bzw. die versicherte Person
sind auch berechtigt, Einsicht in diese Dokumente zu nehmen.

In Ausnahmefallen dirfen wir nur einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht geben. Dies
ist der Fall, wenn (therapeutische) Griinde entgegenstehen, dass Sie bzw. die versicherte Person Auskunft oder
Einsicht bekommen.

Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht
werden.
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Haben Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf unsere Veranlassung eingeholt, erstatten wir Ihnen die
entstandenen Kosten.

Kénnen Sie den Versicherungsschutz an die allgemeine Einkommensentwicklung anpassen?

Wir bieten lhnen Gelegenheit, das Krankentagegeld anhand der allgemeinen Einkommensentwicklung der
letzten drei Jahre zu erhdhen. Eine Erhéhung kann erstmals im dritten Kalenderjahr nach dem Jahr des Versi-
cherungsbeginns in diesem Tarif erfolgen. Danach kann sie in jedem dritten Kalenderjahr erfolgen. Das berufli-
che Nettoeinkommen der versicherten Person darf dabei nicht Gberschritten werden.

Wir informieren Sie mit einem schriftlichen Anpassungsvorschlag. Dieser enthélt auch eine Frist fir seine Riick-
gabe. Den fristgerecht eingegangenen Antrag nehmen wir ohne neue Risikoprufung an. Die Anpassung wird
dann ohne neue Wartezeiten zu Beginn des Monats wirksam, der auf den Zugang des Antrages bei uns folgt.
Die Erhdhung gilt dann auch fur laufende Versicherungsfalle.

Die Einzelheiten der Anpassung und der Beobachtung der allgemeinen Einkommensentwicklung legen wir
einem unabhangigen Treuhander gegeniber fest.

Kénnen Sie den Versicherungsschutz auch an die persénliche Einkommensentwicklung anpassen?

Sie haben auch die Méglichkeit, das Krankentagegeld bei einer Erhéhung des Arbeitsentgelts fiir die versicherte
Person anzupassen. Voraussetzung ist, dass sich das Nettoeinkommen im Sinne der AVB so erhéht, dass das
Krankentagegeld um mindestens 5 EUR erhéht werden kann. Die Anpassung des Tagegeldes erfolgt maximal
in gleicher prozentualer H6he, wie sich das zuletzt erhaltene Nettoeinkommen erhéht hat. Eine vor der Erho-
hung des Arbeitsentgelts bestehende Unterversicherung kann dabei nicht ausgeglichen werden. Wir kénnen
entsprechende Nachweise verlangen.

Die Erh6hung des Krankentagegeldes kénnen Sie innerhalb von drei Monaten nach der Erhéhung des Arbeits-
entgelts beantragen. Den fristgerecht eingegangenen Antrag nehmen wir ohne neue Risikoprifung an. Die An-
passung wird dann ohne neue Wartezeiten zu Beginn des Monats wirksam, der auf den Zugang des Antrages
bei uns folgt. Die Erhéhung gilt jedoch nicht fiir laufende Versicherungsfalle.

Haben Sie Anspruch auf eine Uberschussbeteiligung?

Vom Uberschuss eines Geschéftsjahres aus der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversi-
cherung verwenden wir nach MalRgabe der gesetzlichen Vorschriften mindestens 80% zugunsten der Versiche-
rungsnehmer. Dabei bilden wir auch eine Ruickstellung flr erfolgsabhéngige Beitragsriickerstattung mit folgen-
den Verwendungsmdéglichkeiten:

Wir kdnnen

. die Riickstellung als Einmalbeitrag verwenden, um Beitragserh6hungen abzuwenden oder abzumildern,
. die Riickstellung auszahlen,
. die Leistungen erhéhen bzw. den Beitrag senken,

. fir gesundheitsbewusstes Verhalten eine AktivPramie ausloben. Damit belohnen wir bestimmte von uns
angeratene MalRnahmen, z.B. den Besuch eines Fitnesskurses.

Wir entscheiden jahrlich dartber, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt wir die Rickstellung verwenden.
Dabei entscheiden wir auch, welche Tarife in welcher Hohe an der Beitragsriickerstattung teilnehmen. Ein un-
abhangiger Treuhadnder muss unseren Entscheidungen zustimmen.

In Ausnahmefallen dirfen wir aus der Rickstellung Betrdge entnehmen, um einen drohenden Notstand (z.B.
Verlustabdeckung) abzuwenden. Dies darf nur im Interesse der versicherten Person erfolgen. Die Aufsichtsbhe-
hérde muss zustimmen.

Falls wir fir diesen Tarif eine Beitragsruckerstattung in Form der Auszahlung vorsehen, besteht ein Anspruch
fur die versicherte Person, wenn folgende Voraussetzungen gemeinsam vorliegen:

. Aus der Versicherung der versicherten Person haben wir flir das Geschaftsjahr kein Krankentagegeld ge-
zahlt.

. Die Versicherung hat in diesem Tarif wéhrend des ganzen Geschaftsjahres bestanden und besteht noch
am 30. Juni des folgenden Geschéftsjahres. Diese Voraussetzung gilt nicht, wenn die Versicherung nach
Ablauf des Geschéaftsjahres wegen Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung oder
wegen Tod geendet hat.

. Fur die Versicherung besteht kein Beitragsriickstand zum 31. Dezember des Geschéftsjahres.

Wir kénnen die Hohe der Beitragsriickerstattung nach der Anzahl der aufeinander folgenden Jahre, fiir die ein
Anspruch besteht, staffeln. Wir zahlen die Beitragsriickerstattung nicht vor dem 1. Juli des Folgejahres aus.
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Wer kann versichert werden?

Versicherungsfahig sind Arbeitnehmer, wenn folgende Voraussetzungen erfillt sind:

Die versicherte Person

. ist bei uns nach Tarifen fir ambulante und stationare Heilbehandlung versichert. Diese Tarife dirfen nicht
fur Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen sein.

. steht in einem festen Arbeitsverhdltnis. Entfallt diese Voraussetzung, besteht weiter Versicherungsfahig-
keit, wenn die versicherte Person mit hinreichender Aussicht auf Erfolg nach einer neuen Tatigkeit sucht.
In diesem Fall mussen Sie uns dies innerhalb von zwei Monaten nach der Beendigung des Arbeitsverhalt-
nisses mitteilen.

. hat ihren gewdhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Wird dieser nachtraglich in einen anderen Staat der Eu-
ropéischen Union bzw. des Europaischen Wirtschaftsraums verlegt, besteht weiter Versicherungsféahigkeit.
Der Versicherungsschutz ist aber eingeschrankt (vgl. Teil 1 Nr. 7.2, Seite 5).

. ist weder in einem Bergbaubetrieb tatig (Ausnahmen: kaufmannische Angestellte) noch Berufssportler.

Den Wegfall einer dieser Voraussetzungen bei einer versicherten Person missen Sie uns unverziglich anzei-
gen. Das Gleiche gilt bei Eintritt der Berufsunféhigkeit bzw. bei Bezug von Altersrente. Erfahren wir erst spater
vom Eintritt eines solchen Ereignisses, gilt fir die empfangenen Leistungen Folgendes: Soweit sich diese auf
die Zeit nach Beendigung des Versicherungsverhltnisses beziehen, sind sie jeweils zurlickzugewahren.

Welche Obliegenheiten (Mitwirkungspflichten) sind zu beachten?

Die Arbeitsunféhigkeit miissen Sie uns spatestens drei Tage nach dem vereinbarten Leistungsbeginn anzeigen.
Die erforderliche Bescheinigung des Arztes (vgl. Teil 1 Nr. 2.9, Seite 3) ist hierbei vorzulegen. Dauert die Ar-
beitsunfahigkeit langer als zwei Wochen, miissen Sie alle zwei Wochen eine erneute Bescheinigung des Arztes
vorlegen. Wir kdnnen diese Bescheinigung auch in anderen Abstdnden anfordern. Die Wiederherstellung der
Arbeitsfahigkeit miissen Sie uns binnen drei Tagen anzeigen.

Zur Prifung unserer Leistungspflicht und des Leistungsumfangs benétigen wir von Ihnen bzw. der versicherten
Person ggf. Auskiinfte. Sie bzw. die versicherte Person sind verpflichtet, uns oder einem von uns Beauftragten
die gewlinschten Auskiinfte zu geben.

Auf unser Verlangen ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen von uns beauftragten Arzt untersu-
chen zu lassen. Die versicherte Person muss diese Untersuchung innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der
Aufforderung durchfiihren lassen.

Die versicherte Person hat fiir die Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit zu sorgen. Die Anweisungen des Arz-
tes muss sie gewissenhaft befolgen. Sie muss alles unterlassen, was der Genesung entgegensteht.

Sie missen jeden Wechsel des Berufes der versicherten Person unverziiglich anzeigen.

Sie durfen eine weitere Versicherung mit Anspruch auf Krankentagegeld nur mit unserer Zustimmung neu ab-
schlief3en bzw. erhdhen.

Welche Folgen kann die Verletzung von Obliegenheiten haben?

Die Verletzung der Obliegenheiten kann zum Verlust des Versicherungsschutzes flihren. Bei einer verspateten
Anzeige der Arbeitsunfahigkeit gilt dies allerdings nur solange, bis wir Ihre Anzeige erhalten haben. Wir zahlen
kein Krankentagegeld, wenn eine der genannten Obliegenheiten vorsatzlich verletzt wird. Wenn eine Obliegen-
heit grob fahrlassig (z.B. in besonders hohem Malie) verletzt wird, kdnnen wir unsere Leistung kirzen. Die Kir-
zung erfolgt entsprechend der Schwere des Verschuldens. Bei der Verletzung von Auskunfts- und Untersu-
chungspflichten kénnen wir nur kiirzen wenn wir Sie hierauf in Textform (z.B. per Brief oder E-Mail) gesondert
hingewiesen haben. Sie erhalten jedoch dann Leistungen, wenn die Verletzung der Obliegenheit keinen Ein-
fluss auf unsere Leistungspflicht hat. Dies gilt nicht, wenn Sie uns arglistig (z.B. durch eine falsche Auskunft)
tauschen.

Werden die in Nr. 2.5 und Nr. 2.6 genannten Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt, kénnen
wir den Versicherungsvertrag auch ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Dieses Recht besteht innerhalb eines
Monats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung.

Wir rechnen Ihnen die Kenntnis und das Verhalten der versicherten Person zu.

Wie berechnen wir die Beitrage?

Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag. Wir berechnen ihn vom Versicherungsbeginn an. Zu Beginn der Versicherung
zahlen Sie den Beitrag, der dem Eintrittsalter der versicherten Person entspricht. Das Eintrittsalter errechnet
sich aus der Differenz zwischen dem Jahr, in dem die Versicherung beginnt, und dem Geburtsjahr.
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Die Beitrage berechnen wir nach den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes und der Krankenversi-
cherungsaufsichtsverordnung. Die Einzelheiten sind in unseren technischen Berechnungsgrundlagen festge-
legt. Soweit eine Alterungsruckstellung gebildet wird, ist eine Erhéhung der Beitrage oder eine Minderung der
Leistungen wegen des Alterwerdens ausgeschlossen. Eine Alterungsrickstellung dient dazu, den mit zuneh-
mendem Alter eintretenden Anstieg der Krankheitskosten vorzufinanzieren.

Bei einer Anderung der Beitrage beriicksichtigen wir das erreichte Alter der versicherten Person. Zur Bestim-
mung des Alters kommt es auf den Zeitpunkt an, zu dem die Anderung wirksam wird. Dem Eintrittsalter der ver-
sicherten Person tragen wir dadurch Rechnung, dass wir eine Alterungsriickstellung anrechnen.

Bei Beitragsdnderungen kénnen wir auch vereinbarte Risikozuschlage entsprechend éndern.

Wann ist der Beitrag zu zahlen und welche Folgen kann eine verspéatete Zahlung haben?

Der zu zahlende Beitrag ergibt sich aus dem Versicherungsschein bzw. einem spateren Nachtrag zum Versi-
cherungsschein. Der Beitrag ist am Ersten eines jeden Monats fallig. Den ersten Beitrag missen Sie unverziig-
lich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen.

Im Lastschriftverfahren zahlen Sie rechtzeitig, wenn wir den Beitrag zum Falligkeitstag einziehen kdnnen und
Sie der Einziehung nicht widersprechen. Kénnen wir den féalligen Beitrag ohne |hr Verschulden nicht einziehen,
erhalten Sie von uns in Textform eine Zahlungsaufforderung. Wenn Sie dann den Beitrag unverziglich zahlen,
ist die Beitragszahlung noch rechtzeitig.

Solange Sie den ersten Beitrag schuldhaft nicht zahlen, sind wir leistungsfrei und kénnen auch vom Vertrag
zuriicktreten. Die nicht rechtzeitige Zahlung der Folgebeitrdge kann zum Verlust des Versicherungsschutzes
und zur Kiindigung des Vertrages fuhren. Dartber hinaus haben Sie Mahnkosten in nachgewiesener Héhe zu
zahlen, mindestens jedoch 5 EUR je Mahnung.

Unter welchen Voraussetzungen kénnen wir die Beitrage dndern?

Wir garantieren im Rahmen dieser AVB lhren Leistungsanspruch fiir die gesamte Dauer der Versicherung. Bei
der Kalkulation des Beitrags beriicksichtigen wir z.B. die Haufigkeit und Dauer von Arbeitunféhigkeit bei den
Versicherten. Auch die Lebenserwartung legen wir hierbei zugrunde. Spéatere Anderungen bei diesen Faktoren
kénnen die Ausgaben fiir unsere Leistungen beeinflussen. Wir vergleichen daher mindestens jahrlich die erfor-
derlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Leistungen und Sterbewahrschein-
lichkeiten.

Ergibt dieser Vergleich eine Abweichung bei den Leistungen, gilt Folgendes: Bei einer Abweichung von Uber 5%
kénnen wir alle Beitrage dieses Tarifs Uberprifen und, soweit erforderlich, &ndern. Bei einer Abweichung von
Uber 10% sind wir zur Prifung dieser Beitrage und einer erforderlichen Anderung verpflichtet. Die gleiche Pflicht
haben wir bei einer Abweichung von Uber 5% bei den Sterbewahrscheinlichkeiten.

In allen Fallen darf die Abweichung jedoch nicht nur voriibergehend sein. Eine Beitragsanderung kénnen wir nur
durchfuhren, wenn ihr ein unabhéngiger Treuhander zustimmt.

Bei einer Beitragsanpassung kdnnen wir auch einen vereinbarten Risikozuschlag andern.

Die Anderung und die Griinde fiir die Anpassung teilen wir Ihnen mit. Die Anderung wird zu Beginn des iiber-
nachsten Monats, der auf diese Mitteilung folgt, wirksam.

Unter welchen Voraussetzungen kénnen wir die AVB éandern?

Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen kénnen sich dauerhaft - z.B. durch Gesetze - @ndern. In die-
sem Fall kénnen wir die AVB an die geénderten Verhéltnisse anpassen. Ein unabhangiger Treuhander achtet
dann darauf, dass die Anderung im Interesse der Versicherten erforderlich erscheint und angemessen ist. Die
Anderung und die Griinde hierfar teilen wir Ihnen mit. Die Anderung wird zu Beginn des ibernachsten Monats,
der auf unsere Mitteilung folgt, wirksam.

Durch hdchstrichterliche Entscheidungen oder bestandskraftige Verwaltungsakte der Aufsichts- oder Kartellbe-
hérden kénnen AVB-Regelungen wider Erwarten flir unwirksam erklart werden. In diesen Fallen kénnen wir die
Regelung durch eine neue ersetzen, wenn dies zur Fortfiihrung des Versicherungsvertrages notwendig ist. Das
ist auch moglich, wenn eine Fortsetzung des Vertrages ohne die neue Regelung fiir eine der Vertragsparteien
nicht zumutbar wére. Die neue Regelung muss unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen beriicksichtigen. Sie wird zwei Wochen, nachdem wir Sie Uber die Anderung und die
hierfir maRgeblichen Griinde informiert haben, wirksam.

Kann die versicherte Person in andere Tarife wechseln?

Sie haben das Recht, den Wechsel in einen anderen Tarif mit gleichartigem Versicherungsschutz zu verlangen.
Voraussetzung ist, dass die versicherte Person die im angestrebten Tarif beschriebene Versicherungsfahigkeit
erfullt. Wir rechnen die bis zum Wechsel erworbenen Rechte an. Der Wechsel in einen Tarif, bei dem die Bei-
trdge geschlechtsabhangig kalkuliert werden, ist ausgeschlossen.
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Soweit der Versicherungsschutz im neuen Tarif hoher oder umfassender ist, kbnnen wir einen Leistungsaus-
schluss oder einen angemessenen Risikozuschlag verlangen. Letzteren kénnen Sie abwenden, indem Sie fir
die Mehrleistungen einen Leistungsausschluss mit uns vereinbaren. Wenn der neue Tarif Wartezeiten vorsieht,
gelten diese fiir den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.

Welche Kiindigungsmadglichkeiten haben Sie und welche Rechte bestehen bei einer Kiindigung?

Sie kénnen Tarif KTC zum Ende eines jeden Versicherungsjahres kiindigen. lhre Kiindigung muss in Textform
(z.B. Brief oder E-Mail) erfolgen. Die Kiindigungsfrist betragt drei Monate. Sie kénnen Tarif KTC auch nur fir
einzelne versicherte Personen kindigen. Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein
genannten Zeitpunkt. Es endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Die folgenden Versiche-
rungsjahre stimmen mit dem Kalenderjahr Uberein.

Bei einer Erh6hung der Beitrdge kdnnen Sie die Versicherung fur die hiervon betroffenen Personen kiindigen.
Ihre Kuindigung muss in Textform (z.B. Brief oder E-Mail) erfolgen. Die Kiindigung muss innerhalb von zwei Mo-
naten nach Mitteilung tber die Erhéhung erfolgen. Sie wird dann zum Zeitpunkt der Anderung wirksam. Das
gleiche Recht haben Sie, wenn wir die Leistungen wegen Verminderung des Nettoeinkommens bzw. Anderung
der AVB (vgl. Teil 1 Nr. 2.12, Seite 4 bzw. Teil 2 Nr. 7.1, Seite 8) herabsetzen.

Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig,
gilt Folgendes: Sie kdnnen innerhalb von drei Monaten die Versicherung riickwirkend zum Eintritt der Versiche-
rungspflicht kiindigen. Ihre Kiindigung muss in Textform (z.B. Brief oder E-Mail) erfolgen. Den Eintritt der Versi-
cherungspflicht miissen Sie uns nachweisen; die Frist hierzu betragt zwei Monate. Andernfalls ist Ihre Kindi-
gung unwirksam. Die Frist beginnt erst, wenn wir Sie zum Nachweis aufgefordert haben. Die Kiindigung ist trotz
Versdumung der Frist wirksam, wenn Sie dies nicht zu vertreten haben. Spater kdnnen Sie die Versicherung
zum Ende des Monats kiindigen, in dem Sie den Eintritt der Versicherungspflicht nachweisen. Uns steht der
Beitrag in diesem Fall bis zum Ende des Versicherungsvertrages zu. Der Versicherungspflicht steht gleich der
gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur voriibergehende Anspruch auf Heilflrsorge.

Die Kiindigung fir einzelne versicherte Personen ist nur wirksam, wenn Sie nachweisen, dass diese von der
Kindigung erfahren haben.

Endet der Versicherungsvertrag ganz oder teilweise durch Ihre Kiindigung, kénnen die versicherten Personen
ihre Versicherung fortfihren. Die Erklarung zur Fortfihrung muss innerhalb von zwei Monaten nach der Been-
digung erfolgen.

Sie bzw. die versicherten Personen kénnen dariiber hinaus verlangen, dass wir eine gekiindigte Versicherung
im Rahmen einer Anwartschaftsversicherung fortsetzen. Eine Anwartschaftsversicherung erhélt die erworbenen
Rechte, bietet aber keinen Versicherungsschutz. Sie hat daher geringere Beitrage.

Unter welchen Voraussetzungen kénnen wir kiindigen?

Wir kénnen Tarif KTC nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen aus einem wichtigen Grund kindigen.

Welche sonstigen Beendigungsmdoglichkeiten gibt es und welche Rechte bestehen bei einer solchen
Beendigung?

Die Versicherung der versicherten Person endet

a) bei Wegfall einer Voraussetzung fur die Versicherungsfahigkeit (vgl. Teil 2 Nr. 1.1, Seite 6). Sie endet zum
Ende des Monats, in dem die Voraussetzung weggefallen ist.

Besteht jedoch zu diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen Versicherungsfall Arbeitsunféhigkeit,
gilt Folgendes: Das Versicherungsverhaltnis besteht noch bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem wir Kranken-
tagegeld fur diese Arbeitsunfahigkeit zahlen missen. Es endet aber spatestens drei Monate nach Wegfall
der Voraussetzung fir die Versicherungsfahigkeit.

b)  mit Eintritt der Berufsunfahigkeit. Berufsunfahigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person im bisher aus-
gelibten Beruf auf nicht absehbare Zeit mehr als 50% erwerbsunféhig ist. Hierbei kommt es auf den medi-
zinischen Befund an.

Besteht jedoch zu diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen Versicherungsfall Arbeitsunféhigkeit,
gilt Folgendes: Das Versicherungsverhaltnis besteht noch bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem wir Kranken-
tagegeld fur diese Arbeitsunféhigkeit zahlen missen. Es endet aber spatestens drei Monate nach Eintritt
der Berufsunfahigkeit.

c) mit dem Bezug von Altersrente, spatestens mit Vollendung des 70. Lebensjahres. Sie kénnen die Versi-
cherung bis zum Ende des Monats, in dem das 75. Lebensjahr vollendet wird, fortfihren. Voraussetzun-
gen sind,

. dass weiterhin Versicherungsfahigkeit besteht und
. dass Sie uns lhren Wunsch auf Fortflihrung spatestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Voll-
endung des 70. Lebensjahres mitteilen.

Tritt wahrend der Fortfilhrung der Versicherung Berufsunféhigkeit ein, gilt Folgendes: Die Versicherung
endet dann mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfahigkeit eingetreten ist.
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d) mit dem Tod. Endet die Versicherung durch lhren Tod, kénnen die versicherten Personen ihre Versiche-
rung fortfihren. Die Erklarung zur Fortfilhrung muss innerhalb von zwei Monaten nach der Beendigung der
Versicherung erfolgen.

e) bei Verlegung des gewdhnlichen Aufenthaltes in einen Staat auRerhalb der Europédischen Union bzw. des
Europaischen Wirtschaftsraums.

11.2 In folgenden Fallen kénnen Sie die Versicherung im Rahmen einer Anwartschaftsversicherung fortsetzen:
. Wegfall einer Voraussetzung fur die Versicherungsfahigkeit,
. Berufsunfahigkeit,
. voriibergehende Verlegung des gewohnlichen Aufenthaltes ins Ausland.

In diesen Féllen missen Sie uns Ihren Wunsch auf Fortfihrung innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt des
Ereignisses mitteilen. Bei erst spaterem Bekanntwerden des Ereignisses beginnt die Frist ab diesem Zeitpunkt.

11.3 Bei Wechsel der beruflichen Tatigkeit kbnnen Sie die Fortsetzung der Versicherung in diesem oder einem ande-
ren Krankentagegeldtarif verlangen. Voraussetzung ist, dass die versicherte Person die im angestrebten Tarif
beschriebene Versicherungsfahigkeit erfullt. Wir kdnnen die Fortsetzung von besonderen Vereinbarungen ab-
hangig machen.

12. Welche Gerichte sind zustandig?

Meinungsverschiedenheiten kénnen ggf. auch eine gerichtliche Klarung erfordern. Fir Ihre Klagen gegen uns
ist das Gericht an unserem Sitz in Koln oder das Gericht an Ihrem Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort
zustandig. Fir unsere Klagen gegen Sie ist das Gericht an lhrem Wohnsitz zustandig. Haben Sie keinen stan-
digen Wohnsitz kénnen wir unsere Klage an lhrem gewdhnlichen Aufenthaltsort einreichen.

Verlegen Sie nach Vertragsschluss lhren gewdhnlichen Aufenthalt ins Ausland, ist das Gericht an unserem Sitz
in KoIn zusténdig. Dies gilt auch, wenn uns Ihr Wohnsitz bzw. gew6hnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt ist.

50063945 B 510 (7.16) BDK30091 10/10



	KombiMed Krankentagegeld Tarif KTC
	Für PRIVAT VERSICHERTE Arbeitnehmer
	Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
	ab dem Beginn der jeweiligen vollständigen Arbeitsunfähigkeit.
	Für Zeiten wiederholter Arbeitsunfähigkeit gilt: Hat der Arbeitgeber diese bei der Lohnfortzahlung berechtigterweise zusammengerechnet, fassen wir diese bei der Ermittlung des Leistungsbeginns ebenfalls zusammen. Dies kann bei einer Arbeitsunfähigkeit...
	Weitere Voraussetzungen für unsere Leistungen:
	Höhe des Krankentagegeldes:

